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BERUFSVERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN UROLOGIE  

Neufassung der Statuten 2023  
  

§ 1. NAME, SITZ UND KALENDERJAHR  

Der Verein führt den Namen „Berufsverband der Österreichischen Urologie“. Er hat seinen Sitz in Wien 

und erstreckt seine Tä gkeit auf ganz Österreich. Das Geschä sjahr ist das Kalenderjahr.  

  

  

§ 2. ZWECK UND ZIEL DES VERBANDES  

Zweck des Verbandes ist der Zusammenschluss der österreichischen Urologinnen und Urologen und die 

Förderung ihrer Tä gkeit, Aus- und Fortbildung sowie Qualitätssicherung. Der Verband verfolgt 

ausschließlich und unmi elbar gemeinnützige Zwecke. Er hat folgende Aufgaben:  

a) Erarbeitung der Grundlagen für die bestmögliche urologische Versorgung der Bevölkerung.  

b) Erforschung der Grundlagen der urologischen Berufsausübung und Förderung ihrer prak schen 

Durchführung.  

c) Mitgestaltung der Weiterbildungsordnung, Mitarbeit bei der Fortbildung der Urologinnen/Urologen 
und  

Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen  

d) Die Pflege des Gemeinscha sgeistes unter den Urologinnen/Urologen und des Ansehens der 

österreichischen Urologie.  

e) Förderung der interna onalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Urologie, vor allem im Rahmen 

der Berufsverbände.  

f) Vertretung und Wahrnehmung der Belange der Urologinnen/Urologen, insbesondere der Mitglieder 

des Verbandes gegenüber staatlichen Organen und öffentlich-rechtlichen und privaten Körperscha en 

wie  

Ärztekammern, Sozial- und privaten Krankenversicherungsins tuten, sowie gegenüber der Öffentlichkeit 

und den Publika onsorganen Presse, Rundfunk und Fernsehen.  

g) Beratung der ärztlichen, staatlichen und privaten Körperscha en in Gebührenordnungsfragen.  

h) Abschluss von Vereinbarungen und Prozessführung für die Mitglieder des Verbandes, soweit das 

Präsidium dieses im Interesse des Verbandes für erforderlich hält, durch hierzu rechtlich befugte 

Personen.  

i) Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit.  
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j) Erstellung von Leitlinien für Diagnos k und Therapie sowie Stellungnahmen zu allen das Fachgebiet 

betreffenden Fragestellungen.  

k) Verbesserung der Pa entenbetreuung sowie Förderung von Präven on, Diagnose und Informa on der 

Bevölkerung über Behandlungsmethoden.    

  

  

§ 3. ARTEN DER MITGLIEDSCHAFT  

Der Berufsverband besteht aus ordentlichen, außerordentlichen, Junior -  und Ehrenmitgliedern.  

1. Ordentliches Mitglied kann jeder Facharzt für Urologie werden.   

2. Außerordentliches Mitglied können Personen, Personengruppen und Körperscha en werden, die 

an der Förderung des Verbandes interessiert und bereit sind, im Rahmen der Verbandstä gkeit 

mitzuwirken und/oder den Verein finanziell zu unterstützen.  

3. Juniormitglied kann jeder Arzt werden, der die Ausbildung zum Facharzt für Urologie begonnen   

hat.  

4. Die Ehrenmitgliedscha  kann bei besonderen Verdiensten auf Vorschlag des Präsidiums oder 

Hauptausschusses durch die Mitgliederversammlung verliehen werden. Sie sind vom 

Mitgliedsbeitrag befreit.  

Die unter 2.-3. genannten Mitglieder sowie pensionierte (vom Mitgliedsbeitrag befreite) Mitglieder 

können an den Veranstaltungen des Verbandes ohne S mmrecht teilnehmen.   

  

  

§ 4. ERWERB DER MITGLIEDSCHAFT  

Der Erwerb der Mitgliedscha  erfolgt auf Grund eines schri lichen (Brief oder Fax) oder elektronisch 

verarbeiteten Aufnahmeantrags an den Präsidenten durch Beschluss des Präsidiums. Die Mitgliedscha  

wird wirksam mit dem Eingang des ersten Jahresmitgliedsbeitrages. Mit Leistung des Jahresbeitrages 

s mmen die Mitglieder automa sch der elektronischen Verarbeitung und Verwaltung ihrer persönlichen  

Daten in der Mitgliederdatei und der Zusendung von elektronisch verarbeiteten Informa onen (eMail,  

Newsle er, Fax, u.ä.) zu. Diese Zus mmung kann jederzeit schri lich oder elektronisch verarbeitet 

(eMail, Newsle er, Fax, u.ä.) widerrufen werden. Sämtliche Datenverarbeitungen unterliegen dem 

Österreichischen Datenschutzgesetz.  
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Das Präsidium soll vor der Aufnahme eines Mitglieds den Vorsitzenden des Landesverbandes hören, der 

für den Antragsteller zuständig ist. Lehnt das Präsidium einen Aufnahmeantrag ab, oder ist ein 

ordentliches Mitglied des Verbandes gegen die Aufnahme eines neuen Mitglieds, so können der 

Antragsteller oder das Mitglied durch Einspruch beim Präsidium innerhalb eines Monats nach 

Bekanntgabe gegen den Beschluss Einspruch einlegen, über den der Hauptausschuss endgül g 

entscheidet.  

  

  

§ 5. BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT  

Die Mitgliedscha  erlischt durch Tod, freiwilligen Austri , Streichung von der Mitgliederliste oder durch 

Ausschluss.   

Der Austri  erfolgt durch schri liche Anzeige an den Präsidenten durch eingeschriebenen Brief. Er ist nur 

zulässig unter Einhaltung einer vierteljährlichen Frist bis zum Ende eines Geschä sjahres. Für die 

Rechtzei gkeit ist der Tag des Eingangs des Schreibens maßgebend. Ist die Austri sfrist nicht gewahrt, 

endet die Mitgliedscha  mit Ende des folgenden Geschä sjahres.  

Die Streichung eines Mitgliedes kann das Präsidium vornehmen, wenn das Mitglied die ärztliche 

Approba on, die Facharztzuerkennung oder die Fähigkeit verliert, öffentliche Ämter auszuüben, oder mit 

Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr bestra  ist. Die diesbezüglichen Entscheidungen müssen 

rechtskrä ig sein. Die Streichung ist ferner zulässig, wenn ein Mitglied mit zwei aufeinanderfolgenden 

Jahresbeiträgen trotz Mahnung in Verzug geblieben ist.  

Der Ausschluss eines Mitgliedes kann vom Hauptausschuss beschlossen werden, wenn ein wich ger 

Grund vorliegt. Als wich ger Grund gilt insbesondere:  

a) wiederholter, vorsätzlicher Verstoß gegen die Satzung, die Interessen oder das Ansehen des 

Verbandes, sowie gegen Beschlüsse der Verbandsorgane.  

b) Unehrenha es Verhalten, soweit es mit dem Verbandsleben in unmi elbarem Zusammenhang 

steht oder die Interessen des Verbandes berührt.  

Durch Berufung an das Schiedsgericht können Streichungen und Ausschluss durch das betroffene 

Mitglied innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe durch schri liche Erklärung angefochten werden.  

Das Schiedsgericht entscheidet endgül g.  
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§ 6. MITTEL ZUR ERREICHUNG DES VEREINSZWECKES  

Der Vereinszweck soll durch die nachfolgend angeführten ideellen und materiellen Mi el erreicht 

werden.  

1) Als ideelle Mi el dienen:  

a) Die Mitgliederversammlungen und die Versammlungen des Hauptausschusses  

b) Die Bestellung von Sachberatern und Sachausschüssen  

c) Die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen  

d) Regelmäßige Kontaktaufnahme der für die Belange der Urologinnen/Urologen zuständigen ärztlichen, 

staatlichen und privaten Körperscha en.  

e) Die Einrichtung und Unterhaltung von Internetseiten zur Informa on der Bevölkerung und der 

Mitglieder über die Verbandsak vitäten bzw. Verbandsinterna.  

f) die Führung einer elektronischen Mitgliederdatei (s. § 19).     

  

2) Die erforderlichen materiellen Mi el sollen aufgebracht werden durch:  

a) Mitgliedsbeiträge. Die Höhe wird vom Hauptausschuss festgesetzt. Jedes Mitglied hat einen 

einmaligen Jahresbeitrag an den Kassier als Vermögensverwalter zu bezahlen. Später eintretende 

Mitglieder haben den Jahresbeitrag nachzuzahlen.  

Mitglieder, die in den Ruhestand getreten sind, werden vom Jahresbeitrag befreit. Ehrenmitglieder 

zahlen keinen Jahresbeitrag, Juniormitglieder nur den halben.  Das Präsidium kann überdies auf Antrag 

die Beiträge einzelner Mitglieder ermäßigen oder von der Beitragserhebung absehen. b) Freiwillige 

Beiträge mit oder ohne Zweckbindung  

c) Spenden und sons ge Zuwendungen  

d) Private und öffentliche Subven onen  

e) Erträge aus Kongressen, Tagungen, Seminaren und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Bereitstellung von 

elektronischen oder gedruckten Informa onsmaterialien).  

Das Vereinsvermögen darf nur im Sinne des Vereinszwecks verwendet werden. Die gesamte Arbeit ist 

ausschließlich auf Gemeinnützigkeit ausgerichtet und dient damit der Förderung der Allgemeinheit. Es 

sind somit die Voraussetzungen des § 34 ff der BAO (Bundesabgabenordnung) im Vereinszweck gegeben. 

Dem Verband ist es untersagt, Personen unverhältnismäßig hohe Vergütungen zu begüns gen, die dem 

Vereinszweck fremd sind.  
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§ 7. ORGANE DES VEREINS Die Organe des Vereins sind:  

a) Die Mitgliederversammlung  

b) Der Hauptausschuss  

c) Das Präsidium  

d) Die Landesversammlung  

e) Sachausschüsse  

f) Schiedsgericht  

g) Rechnungsprüfer  

Ämter in den Organen des Verbandes sind Ehrenämter. Inhaber eines Amtes bleiben bis zur Wahl eines 

Nachfolgers im Amt.  

  

  

§ 8. MITGLIEDERVERSAMMLUNG  

Eine ordentliche Mitgliederversammlung tri  alle zwei Jahre zusammen.  

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann jederzeit einberufen werden, wenn:   

- das Präsidium oder der Hauptausschuss das beschließt,   

- mindestens ein Zehntel (1/10) der ordentlichen Mitglieder es schri lich verlangen -  auf 

schri liches oder elektronisch verarbeitetes (eMail, Newsle er, Fax) Verlangen der 

Rechnungsprüfer.  

Die Einberufung einer Mitgliederversammlung erfolgt schri lich oder elektronisch verarbeitet (eMail, 

Newsle er, Fax) durch das Präsidium unter Mi eilung der Tagesordnung, mit einer Ladungsfrist von 

einem Monat. Die Mitgliederversammlung beschließt über folgendes:  

1) Standespoli k  

2) Wahl des Präsidiums  

3) Wahl der Rechnungsprüfer  

4) Wahl der Mitglieder des Schiedsgerichts  

5) Verleihung der Ehrenmitgliedscha   

6) Bericht der Rechnungsprüfer  

7) Änderung der Satzung  

8) Auflösung des Verbandes  
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In der Mitgliederversammlung hat jedes ak ve, ordentliche Mitglied eine S mme. Außerordentliche, 

pensionierte und Juniormitglieder können beratend teilnehmen. Jede Mitgliederversammlung ist ohne 

Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen Beschlussfähig, wobei die einfache Mehrheit entscheidet. Bei 

S mmengleichheit entscheidet der Präsident.  

Satzungsänderung, Verleihung der Ehrenmitgliedscha  und Auflösung des Verbandes bedürfen 

einer Zweidri elmehrheit.  

Wahlen und Funk onsperioden erfolgen für die Dauer von zwei Jahren. Wahlen und Abs mmungen 

erfolgen geheim, wenn ein Fün el der Mitglieder es verlangen.  

Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der Präsident, in dessen Verhinderung der Vizepräsident. 

Wenn auch dieser verhindert ist, so führt das älteste anwesende Mitglied des Hauptausschusses den 

Vorsitz.  

Über den Verhandlungsablauf und die gefassten Beschlüsse ist eine Niederschri  anzufer gen, die vom 

Versammlungsleiter und einem weiteren Teilnehmer der Versammlung – in der Regel dem Schri führer  -  

zu unterzeichnen ist.  

  

  

§ 9. DER HAUPTAUSSCHUSS  

Der Hauptausschuss ist das Vertretungsorgan der Mitglieder und damit Beschlussorgan des Vereins.  

Angehörige des Hauptausschusses sind: a) 

Die Mitglieder des Präsidiums  

b) Die Landesvorsitzenden, oder von ihnen schri lich bevollmäch gte Stellvertreter.  

c) Die vom Berufsverband entsendeten Vertreter in die Kommissionen der Österreichischen Gesellscha  

für Urologie.  

Der Hauptausschuss entscheidet über alle Angelegenheiten des Verbandes, soweit diese nicht in die 

Zuständigkeit der Mitgliederversammlung oder des Präsidiums fallen. Der Hauptausschuss ist 

beschlussfähig, wenn mindestens sieben Mitglieder anwesend sind, und fasst seine Beschlüsse mit 

einfacher S mmenmehrheit. Die Vorschri en über die Einberufung und die Beschlussfassung für die 

Mitgliederversammlung gelten im Übrigen hier sinngemäß.  
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§ 10. DAS PRÄSIDIUM  

Das Präsidium leitet den Verband. Es besteht aus folgenden Personen: a) 

Präsident  

b) Vizepräsident  

c) Schri führer  

d) Kassier  

Scheidet ein Mitglied des Präsidiums vorzei g aus, so ist unverzüglich durch das Präsidium kommissarisch 

ein neues Mitglied zu bestellen, das bis zu einer Neuwahl im Amte bleibt.  

Die Funk onsdauer des Präsidiums beträgt zwei Jahre. Auf jeden Fall währt sie bis zur Wahl eines neuen  

Vorstandes. Ausgeschiedene Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar. Zum Präsidenten oder 

Vizepräsidenten können nur Verbandsmitglieder, die eine urologische Ordina on in Österreich mit 

§2Kassenvertrag führen, gewählt werden.  

Das Präsidium wird vom Präsidenten schri lich oder mündlich einberufen.  

Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder geladen wurden und mindestens drei von 

ihnen anwesend sind. Entscheidungen erfolgen mit einfacher Mehrheit. Bei S mmengleichheit 

entscheidet die S mme des Präsidenten. In dringenden Fällen ist eine schri liche oder elektronisch 

verarbeitete Abs mmung (so genannter Umlau eschluss) zulässig.  

Die Mitgliederversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder Einzelne seiner Mitglieder 

entheben.  

  

  

§ 11. AUFGABENKREIS DES PRÄSIDIUMS  

In seinen Wirkungsbereich fallen folgende Angelegenheiten:  

a) Erstellung des Jahresvoranschlages sowie Abfassung des Rechenscha sberichtes und des 

Rechnungsabschlusses.  

b) Vorbereitung der Mitgliederversammlung.  

c) Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederversammlung.  

d) Verwaltung des Verbandsvermögens.  

e) Aufnahme, Ausschluss und Streichung von Verbandsmitgliedern.  

f) Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Verbandes.  

g) Über die sons ge Aufgabenverteilung entscheidet das Präsidium durch Beschluss.  
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§ 12. BESONDERE OBLIEGENHEITEN EINZELNER VORSTANDSMITGLIEDER  

Der Präsident, in seiner Vertretung der Vizepräsident, vertreten den Verband nach innen 

und außen.  

Der Schri führer hat den Präsidenten bei der Führung der Verbandsgeschä e zu unterstützen. Ihm 

obliegt die Führung der Protokolle der Mitgliederversammlung, des Hauptausschusses und des 

Vorstandes.  

Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereines verantwortlich. Schri liche 

Ausfer gungen und Bekanntmachungen des Vereines, insbesondere den Verein verpflichtende 

Urkunden, sind vom Präsidenten und vom Schri führer gemeinsam zu unterfer gen. In finanziellen 

Belangen gilt folgendes: Die Mitglieder des Präsidiums sind bei Ausgaben bis zu einer Höhe von EUR 

3.000,00 einzeln zeichnungsberech gt. Darüber liegende Beträge sind von mindestens zwei 

Mitgliedern des Präsidiums zu unterfer gen.  

  

  

§ 13. LANDESVERBAND UND LANDESVORSITZENDER  

Der Landesverband eines jeden Bundeslandes ist Glied des Verbandes. Die jeweils zu einer 

Landesärztekammer gehörenden Mitglieder bilden einen Landesverband.  

Der Landesverband nimmt in seinem Bereich die Verbandsaufgaben wahr, soweit sie nicht anderen 

Verbandsorganen zustehen. Die Landesversammlung wählt den Landesvorsitzenden. Die Vorschri  

über die Einberufung und die Beschlussfassung gelten im Übrigen hier sinngemäß. Die 

Landesversammlung tri  nach Möglichkeit einmal jährlich zusammen, mindestens aber alle zwei 

Jahre.  

Der Landesvorsitzende vertri  den Landesverband gegenüber dem Präsidium und im Hauptausschuss 

und führt die Beschlüsse der Landesversammlung aus. Im Falle seiner Verhinderung kann der  

Landesvorsitzende einen schri lich bevollmäch gten Vertreter in die Versammlungen des 

Hauptausschusses entsenden.  
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§ 14. SACHAUSSCHÜSSE  

Das Präsidium kann zur Bearbeitung und Vorbereitung bes mmter Sachfragen Sachbearbeiter 

beau ragen oder Sachausschüsse bilden und jederzeit abberufen bzw. auflösen.   

  
Personen, denen eine gesonderte Funk on (Sachbearbeitung) innerhalb des Verbandes zugewiesen 

wurde, können in Erweiterung des Präsidiums zu einzelnen Sitzungen des Präsidiums oder des 

Hauptausschusses eingeladen werden. Sie haben dabei kein S mmrecht, sondern nur beratende 

Funk on.  

Die Mitglieder eines Ausschusses wählen einen Vorsitzenden, der die Arbeit des Ausschusses 

leitet.  

Der Vorsitzende kann in Einzelfällen, insbesondere zur Beratung von bes mmten Sachgebieten 

Nichtmitglieder zu den Sitzungen einladen.  

Über Sitzungen ist ein Ergebnisprotokoll aufzunehmen, das der Tagungsleiter und ein  

weiteres Mitglied zu unterzeichnen haben. Eine Abschri  der Niederschri  ist dem Präsidenten des 

Verbandes zuzuleiten.  

  

  

§ 15. DAS SCHIEDSGERICHT  

In allen aus dem Verbandsverhältnis entstehenden Strei gkeiten entscheidet das Schiedsgericht.  

Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Verbandsmitgliedern zusammen.  

Sie werden von der Mitgliederversammlung aus dem Kreis der ordentlichen Mitglieder des Verbandes 

gewählt. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu bestellen. Ist ein Mitglied des Schiedsgerichtes selbst 

Streitpartei, so hat an seine Stelle ein am Strei all unbeteiligtes Ersatzmitglied zu treten. Die Mitglieder 

des Schiedsgerichtes dürfen nicht Mitglied des Präsidiums und des Hauptausschusses sein. Das 

Schiedsgericht bes mmt seine Verfahrensordnung selbst. Seine Entscheidungen, die mit einfacher 

S mmenmehrheit erfolgen, sind vereinsintern endgül g.  

  

  

§ 16. RECHNUNGSPRÜFUNG  

Buchführung und Kasse des Verbandes müssen mindestens einmal im Geschä sjahr überprü  

werden.  
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Die Prüfung erfolgt durch zwei Rechnungsprüfer, die dem Hauptausschuss und der 

Mitgliederversammlung Bericht zu ersta en haben. Rechnungsprüfer dürfen kein Amt im 

Verband bekleiden. Sie bes mmen Zeit, Ort und Verfahren der Prüfung selbst.  

  

  
Das Präsidium kann außenstehende, sachkundige Personen (Wirtscha sprüfer) mit der  

Rechnungsprüfung beau ragen. Ein schri licher Prü ericht ist zunächst den Rechnungsprüfern und so 

dann auch der Mitgliederversammlung zur Kenntnis zu bringen.  

  

§ 17. AUFLÖSUNG DES VEREINS  

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit Zweidri elmehrheit erfolgen, 

die mit Zus mmung des Hauptausschusses vom Präsidium einberufen ist. In der Ladung ist ausdrücklich 

auf die beabsich gte Auflösung hinzuweisen.  

Die Liquida on erfolgt durch den Präsidenten und den Vizepräsidenten, sofern die 

Mitgliederversammlung nicht andere Personen hierzu bes mmt.  

Bei Auflösung des Vereins bzw. Wegfall des Begüns gten Vereinszwecks ist das verbleibende 

Vereinsvermögen für gemeinnützige Zwecke im Sinn des § 34 ff BAO in Zusammenarbeit mit dem 

zuständigen Finanzamt zu verwenden.  

  

  

§ 18. RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER  

Die Mitglieder sind berech gt, an allen Veranstaltungen des Vereines teilzunehmen und die  

Einrichtungen des Vereines zu beanspruchen. Das S mmrecht in der Mitgliederversammlung sowie das 

ak ve und passive Wahlrecht stehen nur den ordentlichen Mitgliedern zu.  

Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereines nach Krä en zu fördern und alles zu 

unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereines Abbruch erleiden könnte. Sie haben die  

Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. Die Mitglieder sind zur pünktlichen 

Bezahlung der Mitgliedsbeiträge in der vom Hauptausschuss jährlich beschlossenen Höhe verpflichtet.  

  

§ 19. DATENSCHUTZ/DATENSICHERHEIT  

Die Verwaltung und Aktualisierung der elektronischen Mitgliederdatei obliegt dem Präsidenten und im 
Falle seiner Verhinderung dem Vizepräsidenten unter Einhaltung aller gesetzlichen Bes mmungen,  
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insbesondere denen des österreichischen Datenschutzgesetzes und der Datenschutzgrundverordnung 
(VO (EU) 2016/679).  

Dazu darf er dri e Personen (z.B. EDV-Administratoren, EDV-Fachfirmen, administra ve Firmen) 
beau ragen, die ihrerseits vertraglich zu Verschwiegenheit verpflichtet sind. Die Mitgliederdatei kann 
unter den üblichen, dem Stand der Technik entsprechende Schutzmaßnahmen auch über das Internet 
zugänglich gemacht werden. Die Landesvorsitzenden haben eingeschränkten Zugang zur elektronischen 
Mitgliederdatei, aber nur in jenem Ausmaß, als dies für die Informa ons- und Serviceleistungen 
gegenüber Mitgliedern des jeweiligen Landesverbandes erforderlich ist. Jedes Mitglied gibt durch seinen 
Beitri  oder Verbleib im Verband seine Zus mmung, dass seine personenbezogenen Daten, nämlich  
Name, Vorname, Titel, Beruf, Geburtsdatum, Adresse, berufs- und vereinsbezogene Daten und 
Funk onen, sowie seine für den Vereinszweck bedeutsame Ausbildung mi els Datenverarbeitung erfasst 
und innerhalb des Verbandes verarbeitet und soweit erforderlich, weitergegeben werden dürfen, 
insbesondere für Informa on, Buchhaltungsführung, Zustellung von Informa onsmaterial aller Art 
(Wirtscha sprüfer, Kongressorganisa onsbeau ragte, medizinische Verlage) sowie zur Durchführung 
verbandsinterner elektronischer Abs mmungen und Wahlvorgänge. Eine Weitergabe von Daten über die 
obige Feststellung hinaus bedarf der schri lichen/elektronischen Zus mmung der einzelnen Mitglieder 
des Verbandes.  

Datensicherheit  

Durch organisatorische und technische Vorkehrungen wird insbesondere Schutz vor unerlaubtem, 
rechtswidrigem Zugriff, Verarbeitung, Verlust, Verwendung und Manipula on von personenbezogenen 
Daten gewährleistet.   

Die Verantwortlichen ha en jedoch nicht für Fehler, die zur Offenlegung von Informa onen führen, die 
nicht durch diese verursacht wurden.    

Bekanntgabe von Datenpannen  

Datenpannen werden unverzüglich den Mitglieder bzw. der zuständigen Aufsichtsbehörde gemeldet.  

Verwendung der Daten  

Die verarbeiteten Daten werden zum Zwecke der Mitgliederverwaltung verarbeitet und nicht für andere 
Zwecke als die durch die Mitgliedscha  oder Einwilligung gedeckten Zwecken verarbeitet.  

Speicherdauer  

Die Daten werden nur solange eine Mitgliedscha  beim Berufsverband der österreichischen Urologie 
besteht, au ewahrt.  

Widerruf  

Die Mitglieder haben jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu widerrufen und damit ihre Mitgliedscha  unter Wahrung der 
erforderlichen Fristen zu beenden. Ihre Eingabe auf Auskun , Löschung, Berich gung, Widerspruch  
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und/oder Datenübertragung, kann an den Berufsverband der österreichischen Urologie erfolgen, sofern 
damit nicht ein unverhältnismäßiger Aufwand verursacht, andere Mitgliedsdatensätze bzw. die gesamte 
Mitgliedsdatenbank beeinträch gt oder andere, geltende Rechtsvorschri en verletzt werden.  

  

Wien, im Juni 2023, geändert auf Beschluss der Mitgliedersammlung vom 02.06.2023.  

  

  

  


